
Entsorgungsnachweis für Nachtspeicherheizgeräte

1. Angaben des Abfallerzeugers

Name, Vorname Telefon  Telefax

Mobil  E-Mail

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Standort der Nachtspeicherheizgeräte (falls abweichend von der Anschrift)

___________________________________ ___________________________________________
Straße, Hausnummer PLZ, Ort

 Stück Nachtspeicherheizgerät(e) 1-6 KW Nennleistung (Länge ca. 0,50 m – 1,30 m)

Stück Speichersteine (auf Palette)

Zusatzoption:

      Abholung  ______ Stück Nachtspeicherheizgeräte aus Gebäude gewünscht, Abrechnung direkt mit 

Firma Gedemo GmbH

Ich bestätige, mich über die Vorgehensweise bei der Entsorgung von Nachtspeicherheizgeräten informiert 
zu haben.

Ort, Datum Unterschrift Abfallerzeuger

2. Zurück an
Genehmigung für die Abholung

Landratsamt durch Firma Gedemo GmbH
Aichach-Friedberg
Münchener Str. 9 Nummer: 
86551 Aichach
Fax: 08251 / 92 - 4914

          oder abfallwirtschaft@Lra-aic-fdb.de Datum, Unterschrift Kommunale Abfallwirtschaft

3. Bestätigung über die fachgerechte Entsorgung von Nachtspeicherheizgeräten
durch die Firma Gedemo, GmbH Steigerstr. 7, 73312 Geislingen

    Wir versichern, dass wir die o.a. Nachtspeicherheizgeräte zur ordnungsgemäßen Entsorgung   
    übernommen haben.      

    Augsburg, den 
                                      Datum                            Unterschrift/Firmenstempel Firma Gedemo



Entsorgung von Nachtspeicherheizgeräten im Landkreis Aichach-Friedberg

Der Landkreis Aichach-Friedberg bietet die Möglichkeit, Nachtspeicherheizgeräte aus 
privaten Haushalten von der Firma Gedemo GmbH, Steigerstr. 7, 73312 Geislingen 
abholen zu lassen (ab Bordsteinkante) und kostenfrei zu entsorgen.

Nach Beauftragung werden die Nachtspeicheröfen und Speichersteine innerhalb von drei 
Monaten abgeholt. Die Firma GEDEMO GmbH vereinbart mit dem Abfallerzeuger einen 
Abholtermin. Deshalb ist es wichtig, die Erreichbarkeit tagsüber in das Formular 
einzutragen!
Die angemeldeten Geräte müssen am Abholtag ab 7 Uhr gut sichtbar am Straßenrand/im 
Zugangsbereich Ihres Grundstückes bereitgestellt werden.

Die Kosten für einen Heraustrageservice und Verpackungen müssen vom Bürger 
selbst bezahlt werden.

Nachtspeicheröfen und die zugehörigen Speichersteine können neben Asbest auch 
Chrom VI enthalten. Chrom (VI) (=Chromat) entsteht während der Betriebsphase des 
Nachtspeicherheizgerätes durch die Hitzeeinwirkung und Umwandlung aus Chrom (III). 
Chrom (VI)-Verbindungen haben eine hohe akute Toxizität, Krebsauslösung (IARC Kat. 1) 
und sind eindeutig kanzerogen für Menschen. Eine Unterscheidung, ob es sich um ein 
schadstoffhaltiges oder ein nicht schadstoffhaltiges Gerät handelt, ist oft nicht möglich. 
Daher müssen Nachtspeicherheizgeräte immer als gefährlicher Abfall betrachtet und für 
den Transport ordnungsgemäß verpackt werden. Wir empfehlen daher, die Geräte im 
kompletten Zustand zu entsorgen und auch den Abbau durch eine Fachfirma vornehmen 
zu lassen.  

Ordnungsgemäße Entsorgung
 
Eine kostenlose Abholung (ab Bordsteinkante) ist erst nach Antragstellung mit einer 
gültigen Genehmigungsnummer der Kommunalen Abfallwirtschaft möglich. Das Altgerät 
ist so zu verpacken und zu verkleben, dass ein Austritt von Asbestfasern oder anderer 
Schadstoffen nicht möglich ist. Für die ordnungsgemäße Abholung und Transport müssen 
alle Lüftungsschlitze und Geräteöffnungen abgeklebt sein. Die Speichersteine müssen auf 
einer Palette luftdicht verpackt werden. Nachfolgend sind Fotos von ordnungsgemäßer 
Verpackung angehängt.

Wir weisen darauf hin, dass die nicht ordnungsgemäße Entsorgung strafrechtliche 
Konsequenzen nach sich zieht. 

Bei Fragen wenden Sie sich an die Abfallberatung des Landkreises Tel. 08251/ 92 - 1706 
oder – 3420, E-Mail: abfallberatung@Lra-aic-fdb.de. 

Informationen zum Datenschutz erhalten Sie bei Ihrem Sachbearbeiter/Ihrer Sachbearbeiterin 
oder auf unserer Homepage.

https://lra-aic-fdb.de/wp-content/uploads/2021/09/61-Datenschutzhinweise-Komm.-Abfallwirtschaft.pdf


Stand: 01.03.2024




